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Die Herausforderungen durch Migration und Flucht 

(…) „Wenn also etwas an der gegenwärtigen Situation 

überraschend und unvorhersehbar ist, dann ist es das Ereignis 

des Zerbrechens einer gut gehegten und gerne geglaubten 

Illusion. Ich meine die Illusion, wir könnten in einer globalisierten 

Moderne den Realitäten von Gewalt und Ungleichheit und 

blanker Todesnot gewissermaßen die Einreise verweigern, 

wenn wir nur vertraglich, politisch, polizeilich und moralisch 

gewissermaßen geschickt agierten. Und die Illusion, wir hätten 

dazu womöglich sogar das Recht. “ 

 

Präses Annette Kurschus, mdl. Bericht bei der Landessynode 

der EKvW 2015 
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2014 

Schweden 8,4 

Ungarn 4,3 

Österreich 3,3 

Malta 3,1 

Schweiz 2,9 

Dänemark 2,6 

Deutschland  2,5 

Norwegen 2,2 

Luxemburg 2,1 

2015 

Ungarn 18,0 

Schweden 16,7 

Österreich 10,3 

Norwegen 6,0 

Finnland 5,9 

Deutschland  5,9 

Schweiz 4,8 

Luxemburg 4,4 

Malta 4,2 2018 

Zypern 9,0 

Griechenland 6,2 

Malta 4,5 

Liechtenstein 4,3 

Luxemburg 3,9 

Deutschland  2,2 

Island 2,2 

Schweden 2,1 

Belgien 2,0 

2016 

Deutschland 9,1 

Österreich 4,9 

Griechenland 4,7 

Malta 4,3 

Luxemburg 3,7 

Zypern 3,5 

Island 3,4 

Schweiz 3,3 

Ungarn 3,0 
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Nach den Asylpaketen I und II und dem Gesetz „zur besseren Durchsetzung 
der Ausreisepflicht“ nun das „Geordnete-Rückkehr-Gesetz“ 
(Referentenentwurf): 

• Abschiebehaft ohne richterlichen Beschluss (bis zu 10 Tage im 
Flughafen oder in der Nähe) 

• Massive Erweiterung der Haftgründe („Fluchtgefahr“, bei Einreise aus 
einem anderen EU-Land, bei Nichtteilnahme an der „Rückkehrberatung“) 

• Vermischung von Abschiebehaft und Strafhaft (Unterlaufen des 
Trennungsgebots nach der Rückführungsrichtlinie der EU) 

• Duldung „Light“ (Arbeits- und Ausbildungsverbot, Beweislastumkehrung 
bei Vorwurf der mangelnden Mitwirkung an der Abschiebung) 

• Strafandrohung  an Behördenmitarbeiter bei Weitergabe von 
Abschiebeterminen        Strafe für Flüchtlingshelfer wg. Beihilfe möglich


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 Flächendeckendes ehrenamtliches Engagement in allen 
Kirchenkreisen und der örtlichen Diakonie  

 Ausbau der Flüchtlingsberatung und der Ehrenamtskoordination 

 In jedem Kirchenkreis Synodalbeauftragte für Flüchtlingsarbeit 

 Hintergrundgespräche mit Landtagsabgeordneten über die AG 
Migration RWL, Beteiligung an Anhörungen und Fachtagen der 
Fraktionen und des MIK, Informationsreisen 

 Beschluss der Landessynode 2019/20: 500.000 € für die 
Flüchtlingshilfe in Westfalen, 500.000 € für die EU-Außengrenzen 
mit ökumenischen Partnern 

 Asylpolitisches Forum der Ev. Akademie Villigst als Dialogplattform 
zwischen NGO, Politik und Verwaltung u. viele andere 
Veranstaltungen der Ämter und Werke der EKvW 

 Projekt am IKG: „Engagiert in Vielfalt“ (Erforschung des Ehrenamts 
in der Flüchtlingsarbeit) 
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• So frühzeitig wie möglich Kontakt mit den Kirchenasyl-Ansprechpartnern 

im IKG vor Einrichtung eines Kirchenasyls aufnehmen! 

• Klarstellung: Der IMK-Beschluss bedeutet keine pauschale Anhebung der 

Überstellungsfrist auf 18 Monate bei Kirchenasylen! 

• Aber: Angesichts der restriktiven Entscheidungspraxis des BAMF muss 

das Presbyterium sich vor Einrichtung eines Kirchenasyls mit der Frage 

auseinandersetzen: 

• Was tun wir, wenn die Entscheidung des BAMF über das Dossier negativ 

ist? 

• Auf die Erstellung des Dossiers muss das höchste Gewicht gelegt 

werden! 

• 18 Monate: was nun? 
• „Zirkuläres“ Kirchenasyl: Fortsetzung des Kirchenasyls durch eine andere Kirchengemeinde 

• Klage des Flüchtlings beim Verwaltungsgericht gegen die Anhebung der Überstellungsfrist - Eilantrag 
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